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Wien, am 14. Dezember 2018 

 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Angela Lueger, Genossinnen und Genossen haben am  

19. Oktober 2018 unter der Zahl 2047/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Nebenbeschäftigungen von IT-Mitarbeitern des Bundesamts für 

Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sowie des Bundeskriminalamts und der 

Landeskriminalämter“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Frage 1: 

Wie viele Nebenbeschäftigungen, und in welchem Ausmaß, sind mit Stichtag 16. Oktober 

2018 im IT-Bereich des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 

gemeldet? 

 

Zum Stichtag 16. Oktober 2018 sind im IT-Bereich des Bundesamts für Verfassungsschutz 

und Terrorismusbekämpfung insgesamt 6 Nebenbeschäftigungen im Ausmaß von 

durchschnittlich 4 Wochenstunden pro Nebenbeschäftigung gemeldet. 

 

Frage 2: 

In wie vielen Fällen wurde im Zeitraum Jänner 2017 bis 16. Oktober 2018 die Ausübung 

einer Nebenbeschäftigung im IT-Bereich des Bundesamts für Verfassungsschutz und 

Terrorismusbekämpfung untersagt und aus welchen Gründen? 
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Im Zeitraum Jänner 2017 bis 16. Oktober 2018 wurde im IT-Bereich des Bundesamts für 

Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung keine Ausübung einer Nebenbeschäftigung 

untersagt. 

 

Frage 3: 

Wie viele Nebenbeschäftigungen, und in welchem Ausmaß, sind mit Stichtag 16. Oktober 

2018 im IT-Bereich des Bundeskriminalamts gemeldet? 

 

Zum Stichtag 16. Oktober 2018 sind im IT-Bereich des Bundeskriminalamts insgesamt 34 

Nebenbeschäftigungen im Ausmaß von durchschnittlich 4,5 Wochenstunden pro 

Nebentätigkeit gemeldet. 

 

Frage 4: 

In wie vielen Fällen wurde im Zeitraum Jänner 2017 bis 16. Oktober 2018 die Ausübung 

einer Nebenbeschäftigung 2018 im IT-Bereich des Bundeskriminalamts untersagt und aus 

welchen Gründen? 

 

Im Zeitraum Jänner 2017 bis 16. Oktober 2018 wurde keine Ausübung einer 

Nebenbeschäftigung im IT-Bereich des Bundeskriminalamts untersagt. 

 

Frage 5: 

Wie viele Nebenbeschäftigungen, und in welchem Ausmaß, sind mit Stichtag 16. Oktober 

2018 in den IT-Bereichen der Landeskriminalitätsämter gemeldet? (Bitte um Auflistung nach 

Bundesländern). 

 

Zum Stichtag 16. Oktober 2018 sind im IT-Bereich der Landeskriminalämter folgende 

Nebenbeschäftigung gemeldet: 

 

Bundesland: Anzahl: Ausmaß: Anmerkung: 

Burgenland 1 1 Wochenstunde - 

Kärnten 1 alle zwei Monate zu je 8 

Stunden 

- 

Niederösterreich 3 jeweils 2 Wochenstunden - 

Oberösterreich 2 einmal pro Semester eine 

Lehrveranstaltung 

(Ruhestand per 31.3.2019) 

1 NB ist derzeit ruhend 

gestellt. 
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Salzburg - - - 

Steiermark 4 zweimal je 3 Wochenstunden  

und zweimal je 2 Wochen-

stunden 

- 

Tirol 2 einmal 2 Wochenstunden Bei der zweiten Neben-

beschäftigung kann das 

Stundenausmaß nicht an-

gegeben werden, da es von 

der Art bzw. der Anzahl der 

Gutachten abhängig ist. 

Vorarlberg - - - 

Wien 1 10 Stunden jährlich - 

 

Frage 6: 

In wie vielen Fällen wurde im Zeitraum Jänner 2017 bis 16. Oktober 2018 die Ausübung 

einer Nebenbeschäftigung in den IT-Bereichen der Landeskriminalitätsämter untersagt und 

aus welchen Gründen? 

 

Im Zeitraum Jänner 2017 bis 16. Oktober  wurde keine Ausübung einer Nebenbeschäftigung 

im IT-Bereich der Landeskriminalitätsämter Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, 

Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien untersagt. 

 

Frage 7: 

Durch welche Maßnahmen wird ausgeschlossen, dass es durch die Kombination von 

hauptberuflicher Tätigkeit im IT-Bereich und einem Nebenjob im gleichen Aufgabengebiet zu 

Interessenskonflikten kommt? 

 

Jede gemeldete Nebenbeschäftigung ist im Einzelfall zu überprüfen und gegebenenfalls – 

sofern sie der Verbotsnorm des § 56 Abs. 2 BDG widerspricht – zu untersagen. 

 

 

 

 

 

Herbert Kickl 

 

3 von 42037/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



4 von 4 2037/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2018-12-18T15:01:07+0100
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2018-12-18T15:06:31+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




